
Ja, Ehepartner/in oder
eingetragene(r) Partner/in

Ja, Konkubinatspartner/in
mit gemeinsamem Kind

Ja, Konkubinatspartner/in
ohne gemeinsames Kind Nein

Nein

Ja

Dauert das  
Konkubinat länger  

als 2 Jahre?

Ja

Nein

Teilen Sie  
die elterliche Sorge  

und Obhut gemeinsam  
mit einem anderen  

Elternteil?

Sie füllen den Antrag für sich und Ihre/n Partner/in aus. Die
Vergünstigung berücksichtigt die finanziellen Verhältnisse

beider Personen. 
Betreuungsgutscheine: Das Beschäftigungspensum der
anderen erziehungsberechtigten Person wird ebenfalls

abgefragt. 

Zusammen

Alleine

Möchten Sie  
den Antrag alleine  

oder mit einer anderen
erziehungsberechtigten  

Person  
einreichen?

Sie füllen den Antrag alleine aus. Zusätzlich wird ein Beleg über die
geteilte elterliche Sorge und Obhut  verlangt. 

Sie füllen den Antrag für sich und die andere
erziehungsberechtigte Person aus. Die Vergünstigung

berücksichtigt die finanziellen Verhältnisse beider Personen. 
Betreuungsgutscheine: Das Beschäftigungspensum der
anderen erziehungsberechtigten Person wird ebenfalls

abgefragt.

Eine Unterhalts-  
vereinbarung  

ist nicht möglich

Ja

Nein

Haben Sie eine
Unterhaltsvereinbarung

abgeschlossen oder  
beabsichtigen Sie, dies  

zu tun?

Sie füllen den Antrag alleine aus. Es wird zusätzlich nach
dem Grund gefragt, weshalb keine

Unterhaltsvereinbarung abgeschlossen werden kann.

Sie füllen den Antrag alleine aus. Als zusätzlicher Beleg wird die
behördlich genehmigte Unterhaltsvereinbarung oder der Nachweis

über die Absicht eine Unterhaltsvereinbarung abzuschliessen,
verlangt.

Sie füllen den Antrag für sich und die andere erziehungsberechtigte
Person aus. Die Vergünstigung berücksichtigt die finanziellen

Verhältnisse beider Personen. 
Betreuungsgutscheine: Das Beschäftigungspensum der anderen
erziehungsberechtigten Person ist für den Antrag nicht relevant.

Wohnen in Ihrem Haushalt noch  
weitere erwachsene Personen?


